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Vorbemerkung der Fragesteller: 
Zu Beginn dieses Jahres hat die Sozialministerin angekündigt, dass zur Mitte des 
Jahres 2006 belastbares Zahlenmaterial über die Umsetzung der sogenannten Hartz 
IV-Reform in Hessen vorliegen werde, da man sich auf vergleichbare Kennzahlen 
geeinigt habe. 

 
Vorbemerkung der Sozialministerin: 
Mit der Neuordnung der Zuständigkeiten am Arbeitsmarkt durch die Einfüh-
rung des Sozialgesetzbuches II entstand unmittelbar auch der Bedarf nach 
Steuerungsinformationen. Da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass 
es kurzfristig zu einer bundeseinheitlichen Festlegung und Erhebung von 
Evaluations- und Statistikkennziffern zum SGB II kommen würde, konstitu-
ierte sich am 11. Februar 2005 im Auftrag des Hessischen Ministerpräsiden-
ten und des Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit unter Lei-
tung des Hessischen Sozialministeriums und der Regionaldirektion (RD) 
Hessen die gemeinsame Arbeitsgruppe "SGB-II-Controlling Hessen". Die 
Arbeitsgruppe legte im Verlauf ihrer Arbeit ein Tableau mit Struktur-, Wir-
kungs- sowie Kosten- und Aufwandskennzahlen vor. 
 
Der gemeinsam mit der RD Hessen angestrebte Kennzahlenvergleich konnte 
jedoch bis dato nicht realisiert werden. Sowohl Verfahrens- als auch Soft-
wareprobleme führen immer noch dazu, dass zentrale statistische Informati-
onen nicht für alle Grundsicherungsträger bereitgestellt werden können. 
Gleichzeitig sind die Validität und Vergleichbarkeit bei einer Reihe von 
verfügbaren Daten immer noch infrage gestellt. Die Datenlage ist damit für 
einen präzisen Vergleich der Arbeit der Träger der Grundsicherung noch 
immer unzureichend. So liegen insbesondere zu den Bereichen "Integration" 
und "Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen" noch immer keine gesicherten 
Daten vor. 
 
Inzwischen hat die Bundesagentur für Arbeit ein eigenes, nicht mit den Län-
dern abgestimmtes, Kennzahlen-Set veröffentlicht, das insgesamt 29 Kenn-
zahlen vorsieht, von denen allerdings bislang nur 19 befüllt werden konnten, 
die wiederum z.T. Daten enthalten, die nicht als valide angesehen werden 
können. 
 
Die auf Landes- und Bundesebene definierten Kennzahlen wären allerdings 
ohnehin nicht ausreichend gewesen, um dem umfangreichen Informationsbe-
darf der Fragesteller Rechnung tragen zu können. Hierfür waren Informati-
onen erforderlich, die über eine Anfrage beim Hessischen Landkreistag und 
Hessischen Städtetag von den Optionskommunen unmittelbar und für die 
hessischen Arbeitsgemeinschaften in teils zusammengefasster Form von der 
Regionaldirektion Hessen zur Verfügung gestellt wurden. Diese sind Grund-
lage der nachfolgenden Antwort. Insoweit muss ausdrücklich auch darauf 
hingewiesen werden, dass eine unmittelbare Vergleichbarkeit aufgrund der 
unterschiedlichen Informations- und Datengrundlagen nicht oder nur sehr 
eingeschränkt gegeben ist. 
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Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantwortet die Sozialministerin im 
Namen der Landesregierung die Große Anfrage wie folgt: 
 
A.  Umsetzung von Hartz IV in ARGEn und optierenden Kommunen 
 
Frage 1. Wie viele Bedarfsgemeinschaften nach dem BSHG beziehen nach dem SGB II 

heute Arbeitslosengeld II (ALG II) in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien 
Städten? 

 
Die statistischen Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit enthalten 
keine Informationen darüber, wie viele der Bedarfsgemeinschaften, die heute 
Arbeitslosengeld II beziehen, vor dem 1. Januar 2005 im Sozialhilfebezug 
standen. Die Frage konnte mangels entsprechender Geschäftsstatistiken auch 
von den meisten hessischen Grundsicherungsträgern nicht beantwortet wer-
den. Die Daten sind letztendlich für die Umsetzung des Sozialgesetzbuches 
II vor Ort nicht steuerungsrelevant. Soweit einzelne Kommunen dennoch 
Informationen im Sinne der Fragestellung zur Verfügung stellen konnten, 
sind diese in der als Anlage 1 beigefügten Tabelle aufgeführt. 
 
Frage 2. Von wie vielen Personen (Männern/Frauen) wurde ein Antrag erwartet, wie viele 

Personen haben tatsächlich einen Antrag auf ALG II gestellt? 
 
§ 38 SGB II trifft Regelungen zur Vertretung der Bedarfsgemeinschaft. 
Danach wird im Regelfall davon ausgegangen, dass ein erwerbsfähiger Hil-
febedürftiger die Leistunge n nach dem SGB II für alle mit ihm in der Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen beantragt und eine Bedarfsgemein-
schaft durch eine Person vertreten wird. Demzufolge liegt den ursprüngli-
chen Prognosen die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zugrunde, die Leis-
tungen nach dem SGB II beantragen. Für Hessen wurde mit rund 192.000 
Bedarfsgemeinschaften gerechnet, tatsächlich waren es nach einer offiziellen 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Ende Januar 2005 rund 200.000 Be-
darfsgemeinschaften mit insgesamt rund 378.000 Hilfeempfängern. Ende 
Dezember 2006 bezogen nach vorläufigen Daten der Bundesagentur für 
Arbeit rund 218.000 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt rund 440.000 
Hilfeempfängern Leistungen nach dem SGB II. Informationen, wie viele 
Anträge auf Leistungen nach dem SGB II zum Jahresbeginn 2005 insgesamt 
gestellt wurden, liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
Frage 3. Wie viele Anträge auf ALG II wurden negativ beschieden? 
 
Die Frage, wie viele Anträge auf ALG II insgesamt negativ beschieden wur-
den, kann nicht beantwortet werden. Im Zuständigkeitsbereich der Options-
kommunen wird darüber nicht bei allen Kommunen eine Geschäftsstatistik 
geführt. Für den Bereich der hessischen Arbeitsgemeinschaften hat die Re-
gionaldirektion Hessen die Frage zusammengefasst beantwortet, gleichzeitig 
aber darauf hingewiesen, dass die Auswertung zu Ablehnungen nur die we-
sentlichen in A2LL gedruckten Bescheide auf Ebene der Bedarfsgemein-
schaften umfasst. Nicht ausgewertet werden können demnach manuelle Ab-
lehnungsbescheide, deren Umfang derzeit nicht abgeschätzt werden könne. 
Die Zahlen seien deshalb lediglich Anhaltspunkte für das bearbeitete An-
tragsvolumen. Soweit die Antworten Informationen im Sinne der Fragestel-
lung beinhalten, sind sie in der als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellung 
wiedergegeben. 
 
Frage 4. Wie viele Personen haben verspätete Zahlungen erhalten und wie wurde damit in 

den ARGEn und optierenden Kommunen umgegangen? 
 
Die Frage, wie viele Personen hessenweit verspätete Zahlungen erhalten 
haben, kann mangels entsprechender Daten nicht beantwortet werden. 
 
Grundsätzlich setzt die Leistungsgewährung nach dem SGB II einen Antrag 
sowie die Vorlage der erforderlichen Antragsunterlagen voraus. Das SGB I 
enthält Rahmenvorschriften zur Ausführung von Sozialleistungen. Unter 
anderem sind die Leistungsträger verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass 
jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen umfassend und 
schnell erhält (§ 17 Abs. 1 SGB I). Darüber hinaus besteht ein Rechtsan-
spruch auf eine Vorschusszahlung spätestens einen Kalendermonat nach 
Eingang des Antrags (§ 42 SGB I). Bei verzögerter Bearbeitung oder Nicht-
bearbeitung eines Antrags können Rechtsmittel eingelegt werden. Über die 
Häufigkeit von Vorschussgewährungen oder der Einlegung von Rechtsmit-
teln liegen keine Informationen vor. Auf der Grundlage einer Umfrage bei 
den Grundsicherungsträgern kann jedoch davon ausgegangen werden, dass 
bei ARGEn und Optionskommunen Anträge in aller Regel in angemessener 
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Frist geprüft und bewilligt werden. Zahlungen erfolgen, sobald über Neu- 
oder Folgeanträge entschieden ist. Verzögerungen treten in der Regel nur in 
den Fällen auf, in denen Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt 
werden, mithin also die Sachverhaltsaufklärung nicht abgeschlossen ist. In 
Notfällen sind Teil- bzw. Abschlagszahlungen möglich. Sollte es dennoch 
wider Erwarten zu verspäteten Zahlungen kommen, kann der entsprechende 
Zeitraum durch Barauszahlungen überbrückt werden. 
 
Frage 5. Wie viele Personen erhalten (weiterhin) Sozialgeld? 
 
Die Zahl der Empfänger von Sozialgeld lag nach den von der Bundesagentur 
für Arbeit mit Stand von Ende Dezember 2006 veröffentlichten vorläufigen 
Daten in Hessen bei 133.004. 
 
Frage 6. Wie viele Personen, die bisher Arbeitslosenhilfe bezogen haben, erhalten wegen 

der Anrechung des Partnereinkommens in Hessen kein ALG II mehr (aufgeschlüs-
selt nach Männern und Frauen und Gebietskörperschaften)? 

 
Informationen dazu liegen der Landesregierung nicht vor. Die Zahl derer, 
die bis zum 1. Januar 2005 Arbeitslosenhilfe bezogen haben und danach 
wegen der Anrechnung des Partnereinkommens in Hessen keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II hatten, wurde in der Geschäftsstatistik nicht erfasst. 
Seitens der optierenden Kommunen bestanden teilweise bis Mitte 2005 Über-
gangsvereinbarungen mit den Agenturen für Arbeit zur Weiterbetreuung von 
Teilgruppen. Den optierenden Kommunen wurden insoweit von den Agentu-
ren nur die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen gemeldet, bei denen ein Anspruch 
auf SGB-II-Leistungen bestand. 
 
Frage 7. Wie viele Bescheide ergingen an ALG-II-Bezieher(innen) bzw. wie viele Bedarfs-

gemeinschaften erhielten den Hinweis, dass der Wohnraum zu groß bzw. zu teuer 
sei (aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten)? 

 
Zu dieser Frage konnte die überwiegende Zahl der Grundsicherungsträger 
keine konkreten Zahlen nennen, da darüber keine Geschäftsstatistiken ge-
führt werden. Da von einigen Kommunen hierzu ergänzende Anmerkungen 
gemacht wurden, sind die Antworten im Einzelnen in Anlage 3 zusammen-
gestellt. 
 
Frage 8. Welche Wohnungsangebote konnten dem betroffenen Personenkreis in den einzel-

nen Kreisen und kreisfreien Städten gemacht werden? 
 
Im Rahmen der Übernahme der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ist 
es keine Aufgabe des Leistungsträgers, dem Hilfeempfänger Wohnungsan-
gebote zu offerieren. Der Hilfeempfänger hat sich um eine bedarfsgerechte 
und kostengünstige Wohnung zu bemühen. 
 
Frage 9. Wie hoch sind in den Gebietskörperschaften jeweils die Mietobergrenzen? 
 
Die Frage wurde vom Hessischen Sozialministerium gegenüber den Trägern 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende dahingehend konkretisiert, dass 
danach gefragt wurde, welcher Preis pro Quadratmeter und welche Wohn-
raumgröße in Quadratmeter als Mietobergrenze pro Person akzeptiert wird. 
Die hier vorliegenden Antworten aus den Kommunen sind aus den Anlagen 
4 bzw. 4 a bis 4 d ersichtlich. 
 
Frage 10. Wie viele Maßnahmevereinbarungen zur Eingliederung in Arbeit sind seit dem 1. 

Januar 2005 in Hessen getroffen worden (aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreis-
freien Städten)? 

 
Dazu wird bislang keine einheitliche Geschäftsstatistik geführt. In Vorge-
sprächen war deutlich geworden, dass die kumulative Ermittlung der erfrag-
ten Zahl in aller Regel nur durch eine händische Auswertung der Aktenbe-
stände möglich gewesen wäre und somit einen unverhältnismäßigen hohen 
Verwaltungsaufwand zur Folge gehabt hätte. Um gleichwohl einen Eindruck 
von den entsprechenden Größenordnungen zu erhalten, wurde den Grundsi-
cherungsträgern anheim gestellt, ersatzweise die Frage zu beantworten, wie 
viele der derzeitigen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen eine gültige Eingliede-
rungsvereinbarung haben. Die Grundsicherungsträger haben unterschiedlich 
geantwortet. Die Antworten sind in Anlage 5 zusammengestellt. 
 
Frage 11. Wie viele Mitarbeiter(innen) stehen in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten 

jeweils für die Beratung und Vermittlung der ALG-II-Bezieher(innen) (Fallmana-
ger) bzw. für die Akquisition von Stellen zur Verfügung? 

 
Im Interesse einer einheitlichen Beantwortung wurden die Grundsicherungs-
träger gebeten, die Angaben auf den Stichtag 30. September 2006 zu bezie-
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hen und auch die Personalressourcen mit einzubeziehen, die bei Leistungs-
erbringung durch Dritte oder Eigenbetriebe entstehen. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit wurde zudem um Angabe der Stellen als Vollzeitäquivalente 
gebeten - ohne Anteile für evtl. Leistungssachbearbeitung. Eine Zusammen-
stellung der Rückmeldungen ist als Anlage 6 beigefügt. 
 
Frage 12. Welche Ausbildung oder Qualifikation haben diese Mitarbeiter(innen) bzw. wie 

sind sie geschult worden? 
 
Die hier eingegangen Informationen zur Frage der Ausbildung und Qualifi-
kation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den hessischen Trägern der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende sind in den Anlagen 7 sowie 7 a und 7 b 
zusammengestellt. 
 
Frage 13. Wie ist der Betreuungsschlüssel in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten 
 a) von ALG-II-Bezieher(innen) zu Vermittler(innen), 
 b) von Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zu Fallmana-

ger(innen)? 
 
Eine Übersicht über die oben genannten Betreuungsschlüssel kann mit Blick 
auf die ganz unterschiedlichen Organisationsmodelle in den hessischen Opti-
onskommunen nicht zur Verfügung gestellt werden. Z.T. werden Fallmana-
gement, Vermittlung und Leistungsgewährung integrativ erbracht, z.T. sind 
diese Bereiche getrennt organisiert. Auf die Nichtvergleichbarkeit der Anga-
ben aus den Optionskommunen untereinander und insbesondere mit den für 
die Arbeitsgemeinschaften von der Regionaldirektion Hessen genannten 
Personalschlüsseln muss deshalb noch einmal ausdrücklich hingewiesen 
werden. Seitens der Optionskommunen liegen nicht für alle Träger Rück-
meldungen zur Frage des Betreuungsschlüssels vor. Die Regionaldirektion 
Hessen hat hinsichtlich der ARGEn auf ihre Antwort zu Frage A.11 verwie-
sen, die in die als Anlage 8 beigefügte Übersicht ebenfalls noch einmal auf-
genommen wurde. 
 
Frage 14. Wie viele Menschen sind in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten seit der 

Einführung von Hartz IV in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt worden? 
 
Die Frage kann derzeit nicht beantwortet werden. Die Begrifflichkeiten der 
Integration und der Vermittlung werden von den Akteuren im Rechtskreis 
SGB II noch sehr unterschiedlich definiert, sodass ein Vergleich dieser Wir-
kungsdaten der zugelassenen kommunalen Träger mit denen der ARGEn zu 
irregulären Ergebnissen führen würde. 
 
Auch können aus den durch die zugelassenen kommunalen Träger übermittel-
ten Daten noch keine Bewe gungsdaten generiert werden, sodass seitens der 
Statistik der BA keine vergleichbare Zahlenbasis geschaffen werden kann. 
 
Eine Vergleichbarkeit der Integrations- und Vermittlungsergebnisse der 
ARGEn mit denen der zugelassenen kommunalen Träger wird erst dann 
gegeben sein, wenn eine eindeutige Definition der Begrifflichkeiten entwi-
ckelt wurde und diese als Grundlage für die Datenerhebung dient. 
 
B.  Förderung von ALG-II-Bezieher(innen) 
 
Frage 1. Welche Förderangebote, Aus- und Weiterbildungsprogramme bzw. berufsvorbe-

reitende Maßnahmen stehen seit dem 1. Januar 2005 in Hessen zur Verfügung (je-
weils aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten): 

 a) allgemein,  
 b) speziell für Frauen, 
 c) speziell für Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, 
 d) speziell für ältere Menschen ab 50 Jahren, 
 e) speziell für behinderte Menschen? 
 
Die Frage wurde über den Hessischen Landkreistag den optierenden Kreisen 
und der Stadt Wiesbaden sowie der Regionaldirektion Hessen als koordinie-
rende Stelle für die ARGEn zur Beantwortung vorgelegt. 
 
Die Rückmeldungen der Optionskommunen sind in den Anlagen 9, 9 a und 
9b zusammengestellt. Die Regionaldirektion Hessen hat für die ARGEn die 
als Anlage 9 c beigefügten Übersichten übermittelt. 
 
Zusätzlich wurde die Fragestellung auch aus dem Blickwinkel der arbeits-
marktpolitischen Förderprogramme des Hessischen Sozialministeriums be-
leuchtet. Die Verteilung der Förderangebote, der Aus- und Weiterbildungs-
programme bzw. berufsvorbereitenden Maßnahmen von a bis c sind den 
Tabellen der Anlage 9 d zu entnehmen. Förderangebote, die nicht aus-
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schließlich für den Rechtskreis des SGB II bestehen, wur den gekennzeich-
net. Der Punkt d konnte nicht ausgewiesen werden, weil außer den speziel-
len Förderangeboten für die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen alle Arbeitsmarkprogramme für ältere Arbeitslose genutzt wer-
den können. Spezielle Förderangebote für behinderte Menschen gibt es für 
den Bereich des SGB II nicht. 
 
Insgesamt ergibt sich aus den beigefügten Anlagen ein breiter Überblick 
über die Förderangebote im Bereich der hessischen Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende. 
 
Frage 2. Wie viele betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsplätze gibt es derzeit in 

Hessen in den einzelnen Kammerbezirken? 
 
Nach Angaben des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung unterscheidet die amtliche Berufsbildungsstatistik "Aus-
zubildende nach Kammerbezirken und Ausbildungsjahren" des Hessischen 
Statistischen Landesamtes nicht nach betrieblichen und außerbetrieblichen 
Ausbildungsverhältnissen. In der als Anlage 10 beigefügten Übersicht zu der 
Anzahl der Ausbildungsplätze im Jahr 2005 in Hessen, die auf dieser Statis-
tik basiert, ist eine entsprechende Untergliederung daher nicht möglich. 
 
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ermittelt jedoch seit einigen 
Jahren auf indirektem Weg eine Aufteilung nach betrieblichen und außerbe-
trieblichen Ausbildungsverhältnissen. Hierzu wird von der Gesamtzahl der 
Auszubildenden, die das Statistische Bundesamt ausweist, die Zahl der Aus-
zubildenden herausgerechnet, die sich nach Angaben der Länder und der 
Bundesagentur für Arbeit Ende Dezember in außerbetrieblichen Maßnahmen 
befanden. Berücksichtigt werden dabei die Bund-Länder-Programme Ost, 
die ergänzenden Länderprogramme in Ostdeutschland, die Länderprogram-
me in Hamburg und Hessen, das Sofortprogramm der Bundesregierung zum 
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit (JuSoPro, Artikel 4), die Förderung nach 
§ 242 Sozialgesetzbuch III (SGB III) und nach § 102 SGB III (Reha -
Ausbildung). 
 
In die Berechnung gehen ausschließlich die außerbetrieblichen Ausbildungs-
verhältnisse ein, bei denen ein Ausbildungsvertrag geschlossen wurde, der 
bei der zuständigen Stelle (Kammern etc.) eingetragen war. Nicht einbezo-
gen werden z.B. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an rein schulischen Aus-
bildungsgängen (ohne Ausbildungsvertrag). 
 
Als "außerbetrieblich" sind die Ausbildungsverhältnisse definiert, die voll-
ständig oder nahezu vollständig durch staatliche Programme bzw. durch die 
Bundesagentur für Arbeit finanziert werden. Als "betrieblich" gelten demge-
genüber die Ausbildungsverhältnisse, bei denen die Finanzierung (des be-
trieblichen Teils der dualen Ausbildung) vollständig oder weit überwiegend 
durch die Ausbildungsbetriebe erfolgt. Maßgeblich für die Unterscheidung 
nach außerbetrieblicher und betrieblicher Ausbildung ist damit nicht der 
Lernort, sondern die Finanzierungsform. Bei einem Teil der Ausbildungs-
verhältnisse, die als außerbetrieblich bezeichnet werden, finden lange Aus-
bildungsphasen in Betrieben statt. 
 
Im Dezember 2004 befanden sich nach Angaben des BiBB zu diesem Zeit-
punkt in Hessen 104.758 Jugendliche in einer Ausbildung, von denen 99.048 
(94,5 v.H.) betrieblich und 5.710 (5,5 v.H.) außerbetrieblich ausgebildet 
wurden. Vergleichszahlen zum Jahr 2003 weisen nur geringe Veränderungen 
aus (gesamt: 106.896, betrieblich: 100.935 (94,4 v.H.) und außerbetrieb-
lich: 5.961 (5,6 v.H.)). Zahlen für das Jahr 2005 liegen noch nicht vor. 
 
Frage 3. Gibt es spezielle Wiedereingliederungskurse für Frauen nach der Familienphase? 
 Wenn ja, wo und wie viele Plätze gibt es in Hessen (aufgeschlüsselt nach Kreisen 

und kreisfreien Städten)? 
 Wenn nein, sind entsprechende Angebote in Planung? 
 
Befragt wurden alle Kreise und kreisfreien Städte. Die hier eingegangenen 
Antworten sind in der als Anlage 11 beigefügten Übersicht zusammen ge-
stellt. Die Zusammenstellung ermöglicht einen Überblick über das Angebot 
an entsprechenden Kursen im Bereich der hessischen Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende. 
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Frage 4. Wie hoch sind die Ausgaben für Eingliederungsleistungen pro Arbeitslosen im Jahr 
2005 im hessischen Durchschnitt? 

 Gibt es nennenswerte Abweichungen in einzelnen Gebietskörperschaften und wenn 
ja, welche? 

 
Die als Anlage 12 beigefügte Übersicht dokumentiert in Spalte 2 die Ausga-
ben für Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II für 2005 (ohne Verwal-
tungsausgaben) in Hessen nach Kreisen. Nicht in der Liste enthalten sind die 
optierenden Kommunen. Nach Mitteilung der Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit werden Ausgaben dieser Kreise im Jahr 2005 z.Z. noch nicht 
veröffentlicht, da sie aufgrund fehlender oder nicht vergleichbarer Meldun-
gen noch nicht plausibel sind. 
 
Aus der Übersicht ist ersichtlich, dass in Hessen Rückeinnahmen von insge-
samt ca. 283.000 € nicht kreisscharf zugeordnet werden können. Diese Ab-
weichung zwischen der Summe für das Bundesland Hessen (83,17 Mio. €) 
und der Summe aus allen ARGEn sowie Beauftragungen von Optionskom-
munen (83,45 Mio. €) ergibt aber lediglich eine Quote von -0,3 v.H. 
 
Zur Ermittlung der durchschnittlichen Aufwendungen pro "Arbeitslosem" 
wurden zusätzlich zur jahresdurchschnittlichen Zahl der Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB II auch Teilnehmer an ausgewählten arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II im Jahresdurchschnitt berücksich-
tigt, die entweder als Maßnahmeteilnehmer statistisch nicht als arbeitslos 
erfasst werden oder aber nicht mehr arbeitslos sind, deren Integration aber 
beispielsweise mittels Eingliederungszuschüssen gefördert wird. 
 
Frage 5. Gibt es Vereinbarungen zwischen optierenden bzw. nicht optierenden Kommunen 

und Unternehmen zur gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung? 
 Wenn ja, wie viele Plätze und in welchen Gebietskörperschaften? 
 
Derartige Vereinbarungen gibt es grundsätzlich nicht. Der Main-Kinzig-
Kreis hat darauf hingewiesen, dass der Kreis die kreiseigene gemeinnützige 
Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH (AQA gGmbH) 
mit der nichtgewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung beauftragt hat. Es 
stehen dort bis zu 60 Arbeitsplätze im Rahmen der nichtgewerbsmäßigen 
Arbeitnehmerüberlassung zur Verfügung. Im Odenwaldkreis gibt es seit dem 
16. Oktober 2006 die InA - Integration in Arbeit - GmbH, die eine Art 
nichtgewinnorientierte, gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung im Auftrag 
des Odenwaldkreises durchführt. Dabei werden Einzelvereinbarungen zwi-
schen der InA GmbH und den Arbeitgebern abgeschlossen. 
 
Frage 6. Gibt es andere Vereinbarungen zur gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung, z.B. 

mit IHK, Handwerkskammern, freien Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und 
Liga der freien Wohlfahrtspflege? 

 Wenn ja, welche Vereinbarungen gibt es? 
 Wenn nein, sind entsprechende Vereinbarungen in Planung und wo sind diese 

gegebenenfalls geplant? 
 
Die Frage ist für die überwiegende Zahl der hessischen SGB-II-Träger eben-
falls zu verneinen. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg führt gemeinsam mit 
dem DRK ein Projekt "Kleiderladen" für gemeinnützige Arbeitsverhältnisse 
bei gleichzeitiger Qualifizierung durch Anleiter durch. Im Rheingau-Taunus-
Kreis existiert eine Vereinbarung mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege 
über eine Overheadpauschale. Der Vogelsbergkreis hat eine Vereinbarung 
mit der Neuen Arbeit Vogelsberg gGmbH geschlossen. Die Arbeitnehmer-
überlassung bei der Neuen Arbeit Vogelsberg gGmbH dient der Personal-
entwicklung. 
 
Frage 7. Werden in allen optierenden und nicht optierenden Kommunen Einrichtungen wie 
 a) Suchtberatung, 
 b) Schuldnerberatung, 
 c) Familienberatung, 
 d) Migrationsberatung 
 angeboten und in welchem Ausmaß werden sie seit Einführung von Hartz IV in 

Anspruch genommen? 
 Welche Wartezeiten gibt es und wie ist die "Erfolgskontrolle" geregelt? 
 
Inwieweit entsprechende Angebote in den Optionskommunen bestehen, kann 
der als Anlage 13 beigefügten Übersicht entnommen werden. Seitens der in 
Arbeitsgemeinschaften organisierten Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende liegen Informationen lediglich für die Stadt Kassel vor. Sie sind in 
die vorgenannte Übersicht mit einbezogen. 
 
 



 Hessischer Landtag   ·   16. Wahlperiode   ·   Drucksache 16/7152 7 

 

C.  Arbeitsgelegenheiten für ALG-II-Bezieher(innen) und sogenannte 
"Ein-Euro-Jobs" 

 
Frage 1. In welchen Bereichen werden derzeit Arbeitsgelegenheiten angeboten (aufgeschlüs-

selt nach Gebietskörperschaften)? 
 
Die Erfassung der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II erfolgt 
bislang noch nicht in allen Kommunen einheitlich. Die Antworten der Opti-
onskommunen ergeben sich aus Anlage 14, die der Regionaldirektion Hes-
sen für die in Arbeitsgemeinschaften organisierten Grundsicherungsträger 
aus Anlage 14 a. Die Regionaldirektion Hessen hat hinsichtlich der von ihr 
erstellten Übersicht angemerkt, dass ihr die statistischen Zahlen bis 25. 
Oktober 2006 vorliegen. 
 
Frage 2. Wie viele Arbeitsgelegenheiten stehen für ALG-II-Bezieher(innen) in den einzel-

nen Kreisen und kreisfreien Städten jeweils zur Verfügung? 
 
Hinsichtlich der Zahl der Arbeitsgelegenheiten in den Optionskommunen 
wird auf Anlage 15 Bezug genommen. Die Daten für die Arbeitsgemein-
schaften ergeben sich aus Anlage 14 a. Seitens des Hessischen Sozialminis-
teriums war als Stichtag der 30. September 2006 vorgegeben worden. Die 
Regionaldirektion Hessen hat in ihrer Antwort angemerkt, dass ihr statisti-
sche Zahlen bis 25. Oktober 2006 vorliegen. 
 
Frage 3. Wie viele ALG-II-Bezieher(innen) sind bisher in "Ein-Euro-Jobs" in den einzelnen 

Kreisen und kreisfreien Städten vermittelt worden? 
 Wie viele sind avisiert? 
 
Die kumulative Ermittlung dieser Zahl wäre nur durch eine händische Aus-
wertung der Aktenbestände möglich gewesen und hätte somit einen unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand zur Folge gehabt. Die Träger der 
Grundsicherung wurden deshalb ersatzweise um Beantwortung der Frage 
gebeten, wie viele ALG-II-Bezieher(innen) sich derzeit (zum 30. September 
2006) in "Ein-Euro-Jobs" in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten 
befinden. Die Antworten der Optionskommunen können der als Anlage16 
beigefügten Übersicht entnommen werden. Hinsichtlich der Daten für die 
Argen wird auf die von der Regionaldirektion Hessen übermittelte Übersicht 
(Anlage 14 a) verwiesen. Dazu hat die Regionaldirektion angemerkt, dass 
ihr die statistischen Daten bis 25. Oktober 2006 vorliegen. Zu der Frage, 
wie viele Vermittlungen avisiert sind, liegen keine Informationen vor. Die 
Regionaldirektion Hessen hat mitgeteilt, dass dazu keine Aussage getroffen 
werden kann. 
 
Frage 4. Wer trägt die Kosten für die "Ein-Euro-Jobs" in den Kommunen, bei Wohlfahrts-

verbänden etc.? 
 Gibt es hier Unterschiede zwischen optierenden Kommunen und Kommunen, in 

denen Arbeitsgemeinschaften gebildet wurden? 
 
Grundsätzlich werden die im Zusammenhang mit der Schaffung von soge-
nannten "Zusatzjobs" verbundenen Kosten aus Mitteln des Eingliederungs-
budgets, also aus Mitteln des Bundes, gedeckt. Zum Teil tragen allerdings 
auch die Maßnahmeträger selbst einen Teil der Kosten. Einen Überblick 
über die Verfahrenweise in den Optionskommunen und ARGEn gibt die als 
Anlage 17 beigefügte Übersicht. 
 
Frage 5. In welchen Bereichen gibt es "Ein-Euro-Jobs" und in welchen Bereichen sind 

weitere "Ein-Euro-Jobs" geplant? 
 
Die entsprechenden Informationen für die Optionskommunen ergeben sich 
aus Anlage 18, für die ARGEn aus Anlage 14 a. Die Regionaldirektion 
Hessen hat für die ARGEn darauf hingewiesen, dass zur Frage, in welchen 
Bereich weitere "Ein-Euro-Jobs" geplant sind, keine Aussage getroffen wer-
den kann. 
 
Frage 6. Wie hoch ist die Pauschale, die die jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte den 

Anbietern von "Ein-Euro-Jobs" gegebenenfalls für die Anleitung und Qualifikation 
erstatten? 

 
Die hier eingegangenen Informationen für die einzelnen Kreise und kreis-
freien Städte können der als Anlage 19 beigefügten Übersicht entnommen 
werden. 
 
Frage 7. Wird die Anleitung und Qualifizierung überprüft und wenn ja, wie? 
 
Die Durchführung der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II wird 
grundsätzlich von allen Grundsicherungsträgern überwacht bzw. kontrolliert. 
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In welcher Form bzw. in welchem Umfang das im Einzelnen erfolgt, kann 
den hier vorliegenden und in Anlage 20 dokumentierten Antworten der Trä-
ger entnommen werden. 
 
Frage 8. Wie wird die "Zusätzlichkeit" geprüft und beurteilt und wer trifft die Entscheidung 

über die Zusätzlichkeit? 
 
Die hier eingegangenen Antworten der Kommunen sind in Anlage 21 zu-
sammengestellt.  
 
Frage 9. Wo und wie sind IHKen, Handwerkskammern, freie Wohlfahrtsverbände, LIGA 

und Gewerkschaften eingebunden, um die "Zusätzlichkeit" und "Gemeinnützig-
keit" zu prüfen? 

 Wo gibt es Beiräte? 
 
Ende September vergangenen Jahres hatte das Sozialministerium bei den 
hessischen Grundsicherungsträgern mit Blick auf die Einrichtung von Ar-
beitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (sog. Zusatzjobs) nach dem 
Stand der Einrichtung von Beiräten gefragt. 
 
Nach den Ergebnissen der Umfrage hat die Mehrzahl der hessischen Kreise 
und kreisfreien Städte entsprechende Gremien in unterschiedlicher Zusam-
mensetzung und mit unterschiedlichen Kompetenzen installiert oder vorgese-
hen. Eine in November vergangenen Jahres erstellte Auswertung ist als 
Anlage 22 beigefügt. 
 
Der Lahn-Dill-Kreis hat noch ergänzend ausgeführt, dass der Beirat die 
Lahn-Dill-Arbeit GmbH unter Beteiligung der IHKs, Handwerkskammern, 
Liga der freien Wohlfahrtsverbände sowie Gewerkschaften bei der Beurtei-
lung der Zusätzlichkeit und Gemeinnützigkeit der Umsetzung von Arbeitsge-
legenheiten unterstützt. Die Arbeitsgelegenheiten und deren Realisierung 
seien ein ständiger Tagesordnungspunkt. Der Kreis Bergstraße hat gesondert 
mitgeteilt, dass die in der Fragestellung genannten Organisationen nicht 
eingebunden sind. Die Überprüfung erfolgt im Eigenbetrieb im Bereich 
Hilfe zur Arbeit. 
 
D.  Sanktionen und Einsprüche 
 
Frage 1. Sind seitens der optierenden und nicht optierenden Kommunen bisher Sanktionen 

verhängt worden? 
 Wenn ja, in wie vielen Fällen und aus welchen Gründen? 
 Welche Sanktionen wurden verhängt? 
 Wie häufig hat es Kürzungen beim ALG II gegeben? 
 
Eine Vorklärung bei ausgewählten SGB-II-Trägern ergab, dass die kumula-
tive Ermittlung dieser Zahl nur durch eine händische Auswertung der Ak-
tenbestände möglich gewesen wäre und somit einen unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand zur Folge hätte. Um dennoch Antworten zu erhalten, 
die der ursprünglichen Fragestellung annähernd gerecht werden können, 
wurden den Kommunen folgende Fragen vorgelegt: 
a) Sind seitens der optierenden und nicht optierenden Kommunen im Zeit-

raum vom 1. Januar 2006 bis zum 30. September 2006 Sanktionen ver-
hängt worden? 

 Wenn ja, wie viele? 
b) Nennen Sie die Gründe für die Sanktionsverhängung. 
c) Welche Sanktionen wurden verhängt? 
 
Die hier eingegangenen Antworten sind in der als Anlage 23 beigefügten 
Übersicht zusammengestellt. 
 
Frage 2. Wie viele Personen/Bedarfsgemeinschaften sind aus ihren Wohnungen ausgezogen 

oder haben die Aufforderung erhalten, sich eine kleinere oder billigere Wohnung 
zu suchen (aufgeschlüsselt nach Gebietskörperschaften)? 

 
Die Mehrzahl der Grundsicherungsträger kann zu der Frage keine Angaben 
machen, da darüber keine Geschäftsstatistiken geführt werden. Soweit ein-
zelne Antworten (ergänzende) Informationen enthielten, sind diese in Anlage 
24 zusammengestellt. 
 
Frage 3. Wie viele Einsprüche sind jeweils gegen Bescheide bisher eingelegt worden? 
 
Eine Vorklärung bei ausgewählten SGB-II-Trägern hatte ergeben, dass die 
kumulative Ermittlung dieser Zahl grundsätzlich nur durch eine händische 
Auswertung der Aktenbestände möglich gewesen wäre und somit einen unver-
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hältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand zur Folge gehabt hätte. Um dennoch 
Antworten zu erhalten, die der ursprünglichen Fragestellung annähernd ge-
recht werden können, wurde den Kommunen folgende Frage vorgelegt: 
Wie viele Einsprüche sind jeweils gegen Bescheide im Zeitraum vom 1. 
Januar 2006 bis zum 30. September 2006 eingelegt worden? 
 
Die hier eingegangenen Informationen sind in der als Anlage 25 beigefügten 
Übersicht zusammengestellt. 
 
Frage 4. Wie wurden diese Einsprüche entschieden und wer ist in den ARGEn bzw. optie-

renden Kommunen dafür zuständig? 
 
Die aus den hessischen Optionskommunen vorgelegten Antworten sind in 
der als Anlage 26 beigefügten Übersicht zusammengestellt. Die Regionaldi-
rektion Hessen hat hinsichtlich der Arbeitsgemeinschaften auf ihre Antwort 
zu der vorhergehenden Frage D.3 verwiesen 
 
Wiesbaden, 21. Februar 2007 

Silke Lautenschläger 
 
 
 
 
 
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumente narchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  



































































































































































































































































Anlage 26a

Widersprüche insgesamt 853

davon erledigt durch Rücknahmen 134

davon erledigt durch Bescheiderteilung 210

davon erledigt durch Abhilfe 51

insgesamt erledigt 395

noch zu bearbeiten 458

Eilverfahren 34

Klagen nach SGB II 96

Untätigkeitsklagen 12

Klagen Verwaltungsgericht 1

Beschwerden Landessozialgericht 5

Stand: 15.01.2007


